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FORUM

In-App-Käufe im Kartellrecht
Dr. Thomas Thiede

Das amerikanische Softwareunternehmen Epic Games stellte das populäre Videospiel 
Fortnite im App-Store kostenlos zur Verfügung. Monetarisiert wurde das Spiel über In-App- 
Käufe, die nach den Vorgaben des „Apfel-Konzerns" nur im eigenen App-Store getätigt 
werden dürfen. Apple verlangt hierfür eine Provision von 30%. Zudem ist es untersagt, auf 
den kostengünstigeren Erwerb anderenorts hinzuweisen. Zu Recht?

Epic wollte sich mit diesen Vorgaben nicht abfinden, 
führte In-App-Käufe über das eigene Bezahlsystem 
ein und wies darauf hin, dass dies preiswerter sei. Die 
Reaktion folgte prompt: Apple entfernte Fortnite we
gen Verstoßes gegen seine Richtlinien. Dieses Vorge
hen könnte gegen Kartellrecht verstoßen.

App-Stores verbinden Entwickler und Nutzerauf einer 
(mehrseitigen) Plattform. Da iOS-Apps auch nur mit 
iOS kompatibel sind, handelt es sich um Anschluss
märkte für iPhones. Apple beherrscht so den Platt
formmarkt: Vom Telefon über iOS bis zum App-Store 
liegt alles in Apples Hand. Weitere iOS-kompatible 
App-Stores werden durch Apple nicht erlaubt und die 
iOS-Schnittstellen massiv geschützt. Nutzer, App- 
Store- und App-Entwickler können so nurauf Androids 
PlayStore ausweichen oder ihr iPhone unter Garantie
verlust „jailbreaken“.

Marktmissbrauch?
Ein Marktmachtmissbrauch wäre etwa anzunehmen, 
wenn sich ein Marktbeherrscher weigert, anderen 
Unternehmen den Zugang zu Einrichtungen zu ge
währen, die unerlässlich sind, um auf dem nachgela
gerten Markt tätig werden zu können. lOS-Geräte er
lauben keine Installation anderer App-Stores; wegen 
der Bindung gibt es schlicht keinen anderen Zugang 
zu den iOS-App-Nutzern. Je nachdem, wie man And
roid und den PlayStore einordnet, könnte im Ver
halten Apples sowohl mit Blick auf die App-Store- 
als auch ein App-Entwickler ein Kartellrechtsverstoß 
liegen.

Kosten-Preis-Schere?
Ein Kartellrechtsverstoß läge auch vor, wenn ein 
Marktbeherrscher, der sowohl auf dem vor- als auch 
auf dem nachgelagerten Markt tätig ist, auf Ersterem 
Gebühren verlangt, zu denen weder der Marktbeherr
scher noch die Wettbewerber dauerhaft bestehen 
könnten: Er drückt durch hohe Gebühren die Gewinn
spanne der Konkurrenten und zwingt sie so vom 
Markt. Apple ist mit Apple Arcade auf dem Markt für 
iOS-Spiele tätig, so dass zu klären wäre, ob Apple in

der Lage wäre, Fortnite gewinnbringend an die Nut
zer zu bringen, wenn die eigene Provision gezahlt 
werden müsste. Ein kartellrechtswidriger Konditio
nenmissbrauch könnte darin liegen, dass die Provision 
im Vergleich zu dem Preis der Wettbewerber in kei
nem vernünftigen Verhältnis zum wirtschaftlichen 
Wert etwa der Zahlungsabwicklung steht. Jedoch ver
langen Microsoft und Sony für die App-Stores ihrer 
Konsolen auch eine Gebühr von 30%. Mehr noch zah
len App-Entwickler die Gebühr auch als Subvention 
der (kostenfreien) Apps anderer Entwickler. Diese 
Apps müssen angeboten werden, um überhaupt eine 
relevante Größe des App-Store-Ökosystems zu errei
chen.

Machttransfer durch Kopplung?
Die zwingende Kopplung mindestens zweier, an sich 
trennbarer Produkte durch einen Marktbeherrscher, 
die zu einer Abschottung führt, könnte ebenfalls ge
gen Kartellrecht verstoßen. Apple koppelt den App- 
Store an iOS und iOS an iPhones. Entwickler, die ihre 
Apps iÖS-Nutzern anbieten möchten, müssen dies 
über den App-Store mit verpflichtendem In-App-Kauf 
tun. IPhone, iOS und App-Store sind indes separate 
Produkte, weil sie jeweils andere Funktionen erfüllen. 
Blendet man Androids PlayStore aus, überträgt Apple 
seine Marktmacht von iPhones auf iOS und auf den 
Markt für iOS-kompatible App Stores und könnte so 
den App-Markt kartellrechtswidrig abschotten.

Rechtfertigung?
Jeder dieser denkbaren Kartellrechtsverstöße schei
det aus, wenn das Verhalten gerechtfertigt wäre. Ver
mutlich wird Apple Softwaresicherheit und Nutzer
schutz bemühen, weil es die strengen Richtlinien er
möglichen, Sicherheitsbedrohungen zu überwachen 
und zu filtern („Gatekeeper“). Nahe liegt dabei die 
Frage, ob iOS tatsächlich so sicher ist, wie behauptet: 
Im August ließ Apples Sicherheitssystem die Malware 
Shlayer passieren. •
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